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herrschen noch Meinungsdifferenzen, betreffend welcher eine

Verständigung leicht möglich sein dürste.
Sehr begrüßt wurde, daß seitens des Schweiz. Gewerbe-

Vereins den Redaktyren der gewerblichen Fachpresse einmal
Gelegenheit geboten worden sei, sich persönlich kennen zu
lernen und über die gemeinsamen Ziele der schweiz. Gewerbe-
Politik sich «uszusprechen. Es wurde, lebhaft gewünscht, daß
künftig die gewerblichen Fachzeitungen mehr Fühlung unter
einander behalten und in regelmäßigen Tauschverkehr treten
möchten. Die Konferenz hat einen sehr befriedigenden Ver-
lauf genommen und es ist zu hoffen, daß sie gute Früchte
bringen werde.

Verbandswesen.
Schweizerischer Holzarbeiterverband. In seinem Kongreß

beschloß dieser Verband, von der Herausgabe eines Organs
für die Holzarbeiter abzusehen, sich dagegen dem Antrag der

Schreinergewerkschaft Zürich, die Arbeiterstimme in ein Ge-
Werkschaftsorgan umzuwandeln, anzuschließen. Betreffend die

Wandrer-Unterstützung wurde beschlossen, es sei dieselbe durch
die Zentralkommisston zu regeln und gleichmäßig auf die
Sektionen nach Maßgabe der Mitgliederzahl und den Quartals-
berichten zu verteilen. Sämtliche Sektionen des schweizerischen
Holzarbeiterverbandes gehören dem schweizerischen Gewerk-
schaftsbunde an.

Arbeiterbewegung. Die Basler Zimmer gesellen
haben in einer stark besuchten Versammlung beschlossen, an
ihrer Forderung eines Minimallohnes von Fr. 5 festzuhalten.

Schweizerischer Gewerdeoerein.

(Offiz. Mitteilung des Sekretariates
vom 14. April r89S.)

Berufsgenossenschaften.
Die vom Centralvorstand ein-
gesetzte Subkommisston betreff.
Eidgen. Gewerbegesetzgebung hat

am 14. April in Zürich unter Vorsitz des Hrn. Boos-Jegher
das weitere Vorgehen in Sachen der Postulate Scheidegger
betreffend Berufsgenossenschaften behandelt. Allgemein war
man einverstanden, daß es vor allem der Aufklärung in Wort
und Schrift bedürfe. Denn die bis jetzt geltend gemachten
Gründe der Opposition beweisen nur, daß über die Postulate
noch mancherlei unrichtige Vorstellungen oder Mißverständnisse
obwalten. Die Kommission ist ferner einstimmig der Ansicht,
daß eine vollkommenere Einigung unter den Gewerbetreibenden
selbst angestrebt werden müsse, bevor an eine wirksame Aktion
bei Behörden und Volk zu denken sei.

Anschließend an diese Sitzung der Subkommisston hatten
sich auf ergangene Einladung 8 Redaktoren gewerb-
ltcher Fachzeitungen (2 waren entschuldigt) zu einer
Konferenz eingefunden. Auch hier herrschte vollständige Ueber-
einstimmung über die Notwendigkeit einer intensiveren Er-
läuterung der Postulate betreffend Berufsgenossenschaften, mit
welchen sich die anwesenden Redaktoren in den Hauptpunkten,
prinzipiell einverstanden erklärten. In untergeordneten Fragen
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